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Verordnung zum Funktionendiagramm (1.13.102) 
 

 
Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Wilderswil erlässt gestützt auf Artikel 53 Absatz 1 der 
Gemeindeordnung vom 01.01.2017 sowie gestützt auf Artikel 35 Absatz 3 der Verwaltungsverord-
nung vom 01.01.2017 die folgende Verordnung: 

 
Grundsatz Art. 1 1 Die Verordnung zum Funktionendiagramm regelt die Zuständigkeiten 

als strategische Behörde, als operative Verwaltungsabteilungen und als Be-
reichsleitungen. 
 
2 In denjenigen Fällen, in welchen eine Zuständigkeitszuweisung einem beste-
henden Reglement oder einer bestehenden Verordnung widerspricht, gilt die 
vorliegende Verordnung (die neuere Norm geht der älteren Norm vor). 

  
Bedeutung Art. 2 1 Den im Funktionendiagramm verwendeten Buchstaben kommen die 

folgenden Bedeutung zu: 
A Antrag 
E Entscheid (Verantwortung, Zuständigkeit) 
M Mitbericht (Mitsprache als Stellungnahme vor Entscheid) 
I Information (nach Entscheid) 
V Vollzug (Ausführung, Mitarbeit) 
K Kontrolle 

 
2 Enthält eine Aufgabe mehr als ein „E“ (Entscheid), müssen sich alle Stellen 
auf einen gemeinsamen Entscheid einigen. Bei den übrigen Buchstaben ist dies 
nicht nötig. 
 
3 Alle Personen, welche „A“ (Antrag) oder „M“ (Mitbericht) eingereicht haben, 
sind über den Entscheid unaufgefordert zu informieren. 
 
4 Wenn die Behörden ein „E“ (Entscheid) fällt, ist der „V“ (Vollzug) mit Kollek-
tivunterschrift der Behörde zur Eröffnung durch die zuständige Verwaltungsab-
teilung vorzubereiten. 

  
Anhänge Art. 3 Der Verordnung zum Funktionendiagramm gehören folgende Anhänge 

an: 
a) Anhang I = Abkürzungen 
b) Anhang II = Inhaltsverzeichnis 
c) Anhang III = Funktionendiagramm 

  
Inkrafttreten Art. 4 Der Gemeinderat setzt diese Verordnung auf den 1. Januar 2017 in Kraft. 

 
Der Gemeinderat Wilderswil hat die vorstehende Verordnung am 7. Dezember 2016 geneh-
migt. Die Verordnung tritt per 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
 Gemeinderat Wilderswil 
 Die Gemeindepräsidentin: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 M. Lehmann Chr. Hartmann 
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Bekanntmachung 
Der Erlass dieser Verordnung und das Inkrafttreten auf den 1. Januar 2017 wurde im Anzeiger 
Interlaken vom 29. Dezember 2016 publiziert. 
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Anhang I - Abkürzungen 
 

Abkürzung Bedeutung 

A Antrag 

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung 

ALV Arbeitslosenversicherung 

BSM Bundesamt für Sport und Militär 

E Entscheid (Verantwortung, Zuständigkeit) 

EO Erwerbsordnung 

ESTI Eidg. Starkstrominspektorat 

EV Elektrizitätsversorgung 

FIBU Finanzbuchhaltung 

GEF Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern 

GEP Generelle Entwässerungsplanung 

GEVER Geschäftsverwaltung 

GP Gemeindepräsident/Gemeindepräsidentin 

GR Gemeinderat 

GV Gemeindeversammlung 

GVB Gebäudeversicherung Bern 

GWP Generelle Wasserversorgungsplanung 

GWR Gebäude- + Wohnungsregister 

I Information (nach Entscheid) 

IV Invalidenversicherung 

K Kontrolle 

KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

KG Kindergarten 

M Mitbericht (Mitsprache als Stellungnahme vor Entscheid) 

MAG Mitarbeitergespräch 

NE Nicht Erwerbstätige 

POM  Polizei- + Militärdirektion 

QM Quartiermeister 

RFO Regionale Führungsorganisation 

RKO Regionalkonferenz 

RPO Rechnungsprüfungsorgan 

RV Ressortvorsteher/in 

SE Selbständig Erwerbende 

SIBE Sicherheitsbeauftragter 

Sina Sicherheitsnachweis 

SSL Schuldner der steuerbaren Leistung 

TFA Tourismusförderungsabgabe 

TS Trafostation 

V Vollzug (Ausführung, Mitarbeit) 

VB Veranlagungsbehörde 

VK Verteilkabine 

VZE Vollzeiteinheiten 

ZSO Zivilschutzorganisation 

ZUPLA Zuweisungsplan 
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Anhang II - Inhaltsverzeichnis 
 

Ressort Aufgaben Seite 

Präsidiales Gemeinderat 1 

 Rechnungsprüfungsorgan 3 

 Vorschriften 3 

 Materialdienst, Postdienst 4 

 Niederlassung und Aufenthalt 5 

 Abstimmungen, Wahlen 5 

 Personal 7 

 Mobiliar, Maschinen, Material, Aktenablage 11 

 Bund, Kanton, Regionalkonferenz, Gemeinden 11 

 Mitgliedschaften, Beteiligungen, Parteien 11 

 Öffentlichkeitsarbeiten, Medien 12 

 Wirtschaftsförderung, Tourismus 12 

 Landwirtschaftsbeiträge 13 

 Siegelungen 13 

 Testamentswesen 13 

 Erbschaftsinventar 13 

Finanzen Finanzplan, Budget, Verwaltungsrechnung 14 

 Finanzgeschäft 15 

 Internes Kontrollsystem 16 

 Rechnungswesen (Haushaltsführung) 17 

 Vermögensverwaltung, Grundeigentum, Wertschriften 19 

 Versicherungen 19 

 Steuerwesen 20 

 AHV – Zweigstelle 22 

Kultur und Soziales Sozialwesen 22 

 Institutionelle Sozialhilfe 22 

 Kindes- und Erwachsenenschutz 23 

 Pflegekinder 23 

 Gesundheitswesen 23 

 Geschichtliches, Kulturelles, Feste und Anlässe 24 

 Anlässe 24 

Sicherheit Bestattungswesen 24 

 Gesteigerter Gemeindebrauch, Sondernutzung, Camping 25 

 Bevölkerungsschutz, Katastrophen und Notlagen 25 

 Gewerbepolizei 27 

 Gesundheitspolizei 28 

 Verkehrspolizei/Sicherheitspolizei 28 

Bau und Planung Ortsplanung, Überbauungsordnung 31 

 Vermessungswesen 32 

 Allgemein 32 

 Baupolizei, Baukontrolle 32 

Gemeindebetriebe Elektrizitätsversorgung 39 

 Zähler und Ablesungen 39 

 Mobiliar, Maschinen, Material 40 

 Besondere Aufgaben 40 

 Sicherstellung von Durchleitungsrechten 40 

 Energielieferung 40 

 Planung und Ausführung Netz 41 

 Wasserversorgung 41 

 Mobiliar, Maschinen, Material 41 

 Bauten 42 

 Leitungen, Wasserlieferung 42 
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Ressort Aufgaben Seite 

 Abwasserentsorgung 42 

 Vorschriften 42 

 Mobiliar, Maschinen, Material 43 

 Bauten 43 

 Leitung, Abwasser 43 

Bildung Erwachsene 43 

 Schülerinnen und Schüler 44 

 Pädagogik und Qualität 45 

 Organisation und Administration 46 

 Personal 48 

 Information und Kommunikation 49 

 Liegenschaften 49 

 Finanzen 50 

 


